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Empfehlung der Arbeitsgruppe Vollzug (BAFU – Kantone)

• Zusammenstellung: Vertreter mit Praxiserfahrung
• Ziel: Empfehlung für Vorgehen (Entwurf steht)
• Verabschiedung in Arbeitsgruppe am 22. November 2010

Konzept Vollzug Ost-CH (Vorschlag; nicht in Unterlagen)

• Ziel und Vorgehen
• Welche Baustellen
• Was wird wie kontrolliert
• Checkliste
• Vorgehen bei Mängeln
• Sanktionen



Arbeitsgruppe Vollzug (Info)
BAFU – Kantone
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Wie verschaffe ich mir einen Überblick über die
Baustellen?

• System zentraler Vollzug: Übersicht wichtig
• System dezentraler Vollzug: nicht so relevant
• Insbesondere bei kleinen Baustellen: spontane Besuche

Möglichkeiten
• automatisches Meldeverfahren
• zusätzliches Baugesuchsformular für lufthygienisch

relevante Baustellen
• periodisches Abfragen bei der Bewilligungsbehörde

Arbeitsgruppe Vollzug
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Woher weiss ich, wann der Baubeginn erfolgt?

• regelmässiger Austausch zwischen Bewilligungs- und
Kontrollbehörde

• Meldepflicht in Baubewilligung verfügen
• Meldekarte

Wie kann ich die Kontrolle von Grossbaustellen
organisieren?

• Ettappenbau: Terminplan verlangen
• Vorgespräch mit Bauleiter
• Auflage: "Zeugnispflicht" für Baufreigabe



Arbeitsgruppe Vollzug
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Kontrollen anmelden?

• Kontrollen werden in der Regel ?(noch offen) ? durchgeführt
• Bei Grossbaustellen (Umweltbaubegleitung, mehrere

beteiligte Unternehmen) kann eine Anmeldung
zweckmässig sein

Wie gehe ich vor bei einer Kontrolle?

• Überblick über Aktivitäten beschaffen
• Anmeldung bei der verantwortlichen Person (Bauleiter,

Polier, etc.)
• Schutzausrüstung tragen

Arbeitsgruppe Vollzug

6

Was soll ich kontrollieren?

Partikelfiltersysteme (PFS)
• ist ein PFS vorhanden?
• funktioniert das PFS einwandfrei? (sauberes Auspuffrohr,

keine "schwarze Wolke" bei Start und Vollgasstoss)

Dokumente
• Abgaswartung (24 Mte)
• Konformitätserklärung für Maschine und PFS

Kennzeichnungen
• Abgas-Wartungskleber auf Baumaschine
• Geräteschilder an Maschine und PFS
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"blitz und blank"

Alles dicht?

Arbeitsgruppe Vollzug
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...fast

2010 minus 2 Jahre sind?

Arbeitsgruppe Vollzug
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Wie soll ich die erhobenen Daten festhalten?

• Hilfsmittel: Checkliste - dient auch als Protokoll
• Im Nachgang: Rückmeldung an Bauleitung, Unternehmer

sowie eventuell an Gemeinde
• auch positive Rückmeldung geben

Wie mache ich bei nicht vorschriftsgemässem PFS?

• Grundsatz: Verfügung mit kurzer Frist (1-5 Tage)
• Nachkontrolle (kostenpflichtig)
• Vorgehen bei nichtbefolgen (Sanktionen, Anzeige):

Vorgehen wird im Voraus festgelegt und kommuniziert

Arbeitsgruppe Vollzug
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Beanstandete Dokumente und Geräteschilder

• Grundsatz: gleiches Vorgehen wie bei PFS
• fehlendes oder unvollständiges Geräteschild: fehlende

Dokumentation muss nachgeliefert werden

Ausnahmen

• die LRV sieht keine Ausnahmen vor
• Ersatz- und Mietmaschinen sowie ausländische Firmen

werden gleich behandelt
• im Sinne eines pragmatischen Vollzugs kann die Behörde

Ausnahmen im Vorfeld bewilligen
• PFS technisch nicht realisierbar: Absprache mit BAFU
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Arbeitsgruppe Vollzug

Strengere Bestimmungen

• Im Sinne der Harmonisierung werden strengere Auflagen
nicht empfohlen

• Möglichkeit für die öffentliche Hand: nur moderne
Maschinen zulassen

Vollzug Ost-CH (Vorschlag)
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Ziele

• Unternehmer setzten die LRV Bestimmungen um
• keine Wettbewerbsverzehrrungen – gleich lange Spiesse

für alle
• Übertretungen werden einheitlich geahndet

Vorgehen

• Ostschweizer-Kampagne "Dieselpartikelfilter" ab Frühjahr
2011: der Stand der Baubranche bezüglich Ausrüstungs-
pflicht wird überprüft

• Mittelfristig soll die lufthygienische Kontrolle routinemässig
bei den Baustellen-Umweltschutzkontrollen erfolgen



Vollzug Ost-CH (Vorschlag)
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Welche Baustellen

• in der Regel spontan und unangemeldet
• öffentliche Hand und private

Was wird wie kontrolliert

• PFS gemäss BAFU-Liste
• Abgaswartungsdokument
• Abgasmarke
• PF-Kleber mit Kontrollmarke
• Auspuffrohr
• Abgaswolke
• Wechselfiltersystem

Vollzug Ost-CH (Vorschlag)
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Vollzug Ost-CH (Vorschlag)
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Vollzug Ost-CH (Vorschlag)
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Weitere Bereiche (Kurzkontrolle)

• Abwasser sichtbar J N pH (6.5-9)
• Absetzbecken J N Sichttiefe (>30 cm)
• Neutralisation J N pH (6.5-9)
• Lagerung WGS i.O. n.i.O.
• Brandspuren i.O. n.i.O.
• Trennung Aushub J N (Ober-/Unterboden)



Vollzug Ost-CH (Vorschlag)
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Vorgehen bei Mängeln

• in Checkliste festhalten (gilt als Protokoll); Unterschrift
• vor Ort: weiteres Vorgehen mündlich erklären
• Verfügungsentwurf verfassen; rechtliches Gehör (24h) für

Unternehmer und Bauherr gewähren
• definitive Verfügung an Unternehmer und Bauherr (gemäss

Musterverfügung SG)
• kostenpflichtige Nachkontrolle (möglichst auf den Tag

genau)
• bei Mängel: Wiederholung dieses Prozesses (mit

angepassten Massnahmen)

Vollzug Ost-CH (Vorschlag)
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Sanktionen

Erstbeanstandung pro Unternehmer / Bauherr:
keine Sanktionen (aber Androhung in Verfügung)

Zweitbeanstandung pro Unternehmer / Bauherr:
• entweder Polizei kommen lassen (Rapport !  UR)
• oder Strafklage (-anzeige) durch das Amt an UR



Vollzug Ost-CH (Vorschlag)
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Inhalt Musterverfügung

• Massnahmen: Katalog von möglichen Massnahmen; kann
bedarfsgerecht eingesetzt werden

• "vorsorgliche Massnahme", Bedeutung insbesondere:
• Frist für Rekurs auf 5 Tage gekürzt (statt 14 Tage)
• aufschiebende Wirkung des Rekurses entziehen
• Gebühren und (Androhung von) Sanktionen
• Rechtsmittelbelehrung


